
Zu folgenden Kriterien muss Ihr Psychotherapie beim Antrag (hier Beihilfe) Stellung nehmen: 
 
          Bericht der Behandlerin/des Behandlers zum Antrag auf tiefenpsychologisch 

fundierte oder analytische Psychotherapie. 
Ergänzende Hinweise bei Anträgen für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. 
Fallbezogene Auswahl zu den folgenden Gesichtspunkten. 

 
1. Spontanangaben der Patientin/des Patienten zu ihrem/ seinem Beschwerdebild, dessen bisherigem 

Verlauf, ggf. bisherige Therapieversuche. Grund des Kommens zum jetzigen Zeitpunkt, ggf. von wem 
veranlasst? Therapieziele der Patientin/ des Patienten (bei K+J auch der Eltern). Bei stationärer 
psychotherapeutischer/ psychosomatischer Vorbehandlung bitte Abschlussbericht beifügen. 

 

2. Psychischer Befund: Emotionaler Kontakt, therapeutische Beziehung (Obertragung/Gegenübertragung), 
Intelligenz, Differenziertheit der Persönlichkeit, Einsichtfähigkeit in die psychische Bedingtheit des 
Beschwerdebildes, Motivation zur Psychotherapie, Stimmungslage, bevorzugte Abwehrmechanismen, Art 
und Ausmaß infantiler Fixierungen, Strukturniveau, Persönlichkeitsstruktur. Bei K+J. auch Ergebnisse der 
neurosenpsychologischen Untersuchungen und Testuntersuchungen, Spielbeobachtung, Inszenierung des 
neurotischen Konflikts. 
Psychopathologischer Befund (z. B. Motorik, Affekt, Antrieb, Bewusstsein, Wahrnehmung, Denken, 
Gedächtnis). 
 

3. Somatischer Befund: Obligaten "Ärztlichen Konsiliarbericht" beifügen (sonst keine Bearbeitung möglich!). 
Gibt es Bemerkenswertes zur Familienanamnese, oder Auffälligkeiten der körperlichen Entwickiung? 

 

4. Biographische Anamnese unter Berücksichtigung der Entwicklung neurotischer und 
persönlichkeitsstruktureller Merkmale, Angaben zur Stellung der Patientin/ des Patienten in ihrer/ seiner 
Familie, ungewöhnliche, individuelle oder familiäre Belastungen, Traumatisierungen, emotionales Klima der 
Primärgruppe, Beziehungsanalyse innerhalb der Familie früher und heute, schulische Entwicklung und 
Berufswahl, Art der Bewältigung von phasentypischen Schwellensituationen, Erfahrungen mit 
Partnerbeziehungen, Umgang mit Sexualität, jetzige soziale Situation, Arbeitsfähigkeit, einschneidende 
somatische Erkrankungen, bisherige psychische Krisen und Erkrankungen. Bei K. + J. auch 
Geburtsanamnese, frühe Entwicklungsbedingungen, emotionale, kognitive und psychosoziale Entwicklung, 
Entwicklung der Familie, soweit sie die Psychodynamik plausibel macht. 

 

5. Psychodynamik der neurotischen Erkrankung: Wie haben sich Biographie, Persönlichkeitsstruktur, 
Entwicklung intrapsychischer unbewusster Verarbeitungsweisen und spezifische Belastungscharakteristik 
einer auslösenden Situation so zu einer pathogenen Psychodynamik verdichtet, dass die zur Behandlung 
kommende psychische oder psychisch bedingte Störung hieraus resultiert? Auch wenn die zur Behandlung 
anstehenden Störungen chronischer Ausdruck einer neurotischen Entwicklung sind, ist darzulegen, welche 
Faktoren jetzt psychodynamisch relevant zur Dysfunktionalität oder Dekompensation geführt haben. Bei K. + 
J.: Die aktuelle, neurotische Konfliktsituation muss dargestellt werden unter psychogenetischem, 
intrapsychischem und interpersonellem Aspekt. Bei strukturellen Ichdefekten auch deren aktuelle und 
abgrenzbare Auswirkung auf die o. g. Konflikte. Ggf. Schilderung krankheitsrelevanter, familiärer 
dynamischer Faktoren. 

 

6. Neurosenpsychologische Diagnose zum Zeitpunkt der Antragstellung: Ableitung der Diagnose auf 
symptomatischer und/oder struktureller Ebene aus der Psychodynamik, inklusive differentialdiagnostischer 
Erwägungen. 

 

7. Behandlungsplan, indikative Begründung für die beantragte Behandlungsform unter Berücksichtigung der 
Definitionen von tiefenpsychologisch fundierter oder analytischer Psychotherapie und der Darlegung 
realisierbar erscheinender Behandlungszielsetzung. Die Sonderformen tiefenpsychologisch fundierter 
Psychotherapie wie Kurz-, Fokal-, niederfrequente Therapie sind, bezogen auf die Therapiezielsetzungen, 
besonders zu begründen. Spezielle Indikation für Gruppentherapie. Es muss in jedem Fall ein Zusammenhang 
nachvollziehbar dargestellt werden zwischen der Art der zur Behandlung kommenden Erkrankung, der 
Sitzungsfrequenz, dem Therapievolumen und dem Therapieziel, das unter Berücksichtigung der jeweils 
begrenzten Behandlungsvolumina als erreichbar angesehen wird. 

 

8. Prognostische Einschätzung, bezogen auf die Therapiezielsetzungen mit Begründung durch Beurteilung 
des Problembewusstseins der Patientin/ des Patienten und ihrer/ seiner Verlässlichkeit, ihrer/ seiner 
partiellen Lebensbewältigung sowie seiner Fähigkeit bzw. Tendenz zur Regression, ihrer/ seiner Flexibilität 
und ihren/ seinen Entwicklungsmöglichkeiten in der Therapie. Bei K. + J. auch Vorstellungen über 
altersentsprechende Entwicklungsmöglichkeiten der Patientin/ des Patienten, Veränderungen der realen 
Rollen in der Familie, Umstellungsfähigkeit der Eltern. 

 

9. Angaben zur Eilbedürftigkeit des Therapiebeginns 
 


